
Walter LLesch
Lohngerechtigkeıit ein TOMMEer Wunsch

In Zeıiten der Vollbeschäftigung un des Gefühls ökonomuischer Absıcherung wırd
ber Fragen des verechten Lohns wenı1ger eidenschaftlich diskutiert als 1n Zeıiten
der Arbeıitslosigkeıit un: der unmittelbaren Bedrohung durch Umstrukturierungen
auf dem Arbeıitsmarkt. Die aktuellen Debatten! stehen 7zweıtellos dem Lei-
chen der Krisenerfahrung un: des Verlusts eindeutiger Mafsstäbe, WECI111 die
Beurteilung und Steuerung wirtschaftlicher Abläufe und Fehlentwicklungen geht.
Wo wırtschaftsethische Kompetenz hinsıchtlich der Zukunft der Arbeitsgesell-
schaft mehr denn Je gefragt ISt, stofßen WIr jedoch in ethischen Fachkreisen autf V.OI-=

nehme Zurückhaltung. Lohngerechtigkeit, immerhın e1ınes der klassıschen Themen
1m Begegnungstfeld VO Okonomie un: Ethık, Alr sıch nıcht eintach bestimmen,
WI1€E WIrFr CS SCIN taten

och 981 bezeichnete Papst Johannes Paul I8l 1n der Enzyklika „Laborem DGL

ens  < „die rage ach dem gerechten Lohn für die geleistete Arbeit“ als „Dreh- un
Angelpunkt der Sozialethik“ (Nr. 19) Davon 1St 1ın den gegenwärtıgen Bemühungen
des Fachs VO wenıgen Inıtıatıven abgesehen relatıv wen1g spuren. Dabe!: oıbt
als Anlafß der öftfentlichen Emporung extreme Phänomene, die spontanen Posıtio-
nıerungen geradezu heraustordern. [as Absenken VO Löhnen eın estimmtes
Mindestmafß scheint Intultıv ebenso inakzeptabel se1ın WI1IE das Streben ach O-

nomisch hohen Managergehältern, deren Unbescheidenheit sıch dem Vorstellungsver-
mogen normaler Bürgerinnen und Burger entzijeht. Als skandalös empfundener Reich-
u auf der eınen Seite un: unverschuldetes Herabsinken untfer dıe (Gsrenzen eines
Ex1iıstenzminimums autf der anderen Seıite sınd die beiıden Themen, dıe se1lt einıgen Mo-

wıieder viel Stofft Hür Auseinandersetzungen geliefert haben und die 2VAU ZWI1N-
SCH, eiınen abgerissenen wirtschaftsethischen Dıiskurs wıeder autzunehmen.

Bankrotterklärung der Ethik?

Eın elementarer Sınn für Anstand und Angemessenheıt Sagl U11ls, welche Extreme
ermıeden werden sollten. och die „goldene Mıtte“ Alt sıch keineswegs eindeu-
t1g definieren. Wır stehen VOILI dem Dılemma, mı1t 7wel Grundannahmen operle-
LCN, die miteinander 1n Konflikt geraten. Schaut 1111l auft die wiırtschaftswissen-
schaftliche un! wirtschaftsethische Literatur der etzten Jahrzehnte, scheint
eın unumstöfßliches Dogma se1n, da{ß die Redeweise VO  > gerechten Preisen und
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Löhnen unwiederbringlich der Vergangenheit angehöre. DDenn yebe keıine abso-
luten Kriterien für die Festlegung VO Preisen und Löhnen, die sıch als „ gerecht-
bezeichnen lıeßen. Die ımmer 1L1UT vorläufige Festsetzung dieser dynamischen Oöko-
nomischen Größen se1 1n erster Lınıe eın Etfekt des Marktgeschehens, das MOg-
lıchst wen1g durch sachtremde FEinflüsse gestort werden dürfe, weıl sıch SONS durch
dıie Lohn-Preis-Spirale unerwünschte Wırkungen einstellen. Miıt diesem Verdikt
werden ll jene ethischen Ansätze als kontraproduktiv disqualifiziert, die der
Selbstregulierungskraft des Marktes mıifßtrauen und stattdessen normatıve (5e2+
sıchtspunkte VO Gerechtigkeıit geltend machen wollen.

Wır müfßÖten uns also 1mM Interesse des Erhalts eines insgesamt eher vorteıilhaften
Wırtschaftssystems damıt abfiınden, da{fß CS 1in einem absoluten Sınn als gerecht
bezeichnende Löhne al nıcht geben Shphat [)as 1St die eıne Grundannahme, der VO

wirtschaftsethischer Selite ımmer wenıger wıdersprochen wurde. Der andere Aus=-
vyangspunkt steht dazu 1n einem Spannungsverhältnis. Es 1st nämlıch al nıcht 5
da{fß WIr eintach TI  a blind 1n Marktmechanısmen vertrauen. Spezıell Löhne resultie-
114 AUS hochkomplizierten Verhandlungsprozessen, 1n denen dıie Tarırpartner eıne
aktıve Raolle spielen und be] denen sıch Wahrung der Tarıtautonomie auch
tlankıerende Aspekte der Wırtschafts-, Finanz:-, Arbeitsmarkt- und Sozıalpolıitık
auswirken. Löhne siınd also nıemals NAUNYT das Ergebnis VO Markteffekten, sondern
ımmer auch Ausdruck normatıver Prämıissen, durch die sıch die Anwendung be-
stımmter Steuerungsinstrumente legıtiımıeren Liße>

Es ame eıner Bankrotterklärung der Ethik gleich, sıch AaUS dem Streıt mehr
Gerechtigkeıt 1n der Wırtschaft zurückzuzıiehen und VOT dem hegemonıalen ara-
digma eıner wirtschaftsliberalen Rationalıität kapıtulieren. Moralische mporung
alleın annn ZWaTr keine Argumentatıon en: ber der Sınn Hr Ungerechtigkeıt
1St als Ausgangspunkt für die Suche ach tragfähigen Regeln der Gerechtigkeıit auch
nıcht unterschätzen. Hınzu kommt, da{fß ZEWISSE normatıve Konzepte schon 1mM
Wirtschaftsgeschehen Werk sınd un!: explizıt gemacht werden mussen, damıt
dem Mythos wıdersprochen werden kann, Wıirtschaft se1 11UT als konsequent moral-
trejer Prozef korrekt denken.

Wenn dıe 1n den VELrSANSCHEIL Jahrzehnten 1ECU belebte un: interdiszıplınar sıch
artıkulierende Gerechtigkeitstorschung nıcht auch wıeder in ökonomischer Hın-
sıcht Konturen Zewıinnt, entsteht sehr schnell der tatale Eindruck, Ideen W1e€e dıe der
„Lohngerechtigkeıit“ seı]en Hırngespinste unverbesserlicher Iräumer, die vielleicht

mı1t einem relig1ösen Hıntergrund den Glauben 1ne bessere Welt nıcht auf-
geben wollen. Eıner solchen Skepsı1s soll 1n diesem Beıtrag wıdersprochen werden,
ındem gezeıigt wiırd, herkömmliche Konzepte VO  H gerechtem Lohn und fa1-
FG Einkommen ZW ar moditiziert werden mussen, aber auf keinen Fall 1n dıe Ar-
chive der Theorijegeschichte abgeschoben werden dürten.

Dabei sınd die Versatzstücke der TIradıtion treıilich mMI1t aufgeklärter Vorsicht
berücksichtigen. as häufıg anzutreffende Bıbelzitat, wonach der Arbeıiter se1nes
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Lohnes wert sSECe1 (Lk 107 markıert eıne moralıische Selbstverständlichkeıt, 1ST aber
nıcht unbedingt eıne Hıltfe be] der konkreten Entscheidungsfindung. Provozijerend
1st hingegen die Geschichte VO der Bezahlung der Arbeiıter 1im Weinberg (Mt Z Ju=
16), dıie sıch unNnseTEeN Vorstellungen VO leistungsabhängıger Entlohnung
querstellt und 1m Stil der gewollt „unmoralıschen“ Parabel ber die Krıiterien le1-
stungsgerechter Verteilung hıinauswelıst. uch TEr ware C orotesk, unmıttelbare
Schlufßfolgerungen tür die ANSCMCSSCILC Lohntestsetzung tormulieren wollen.

Wenn die christliche TIradıtion den Anspruch erhebt, eıne spezıelle Kompetenz 1ın
Lohnangelegenheiten haben, begıibt S1e sıch AaUuUs der Sıcht der Skeptiker sehr leicht
auf das unsıchere Terraın der Legende. Eın narratıves Beispiel für die Idealisierung
einer sıch mehr oder wenıger automatisch einstellenden Gerechtigkeıit 1St eıne Ep1-
sode A4AUS dem Leben der 1ın Karnten verehrten Heılıgen Hemma VO  $ urk gestor-
ben ungefähr eıner reichen Adlıgen, Stitteriın des Doms und des Klosters VO  >

urk Sıe beaufsichtigte gelegentlich dıe Bauarbeiten und kümmerte sıch manchmal
höchstpersönlıch die Auszahlung der Löhne Als eın Bauarbeiter MIt der

Bezahlung unzutrieden WAaT un mehr Lohn verlangte, hıelt Hemma ıhm den eld-
beutel hın un torderte ıh auf, sıch das eld selbst herauszunehmen. Der Mann be-
diente sıch, un: s stellte sıch heraus, da{ß exakt der Betrag WAal, der ıhm ohnehıin
zugestanden hätte. Di1e erbauliche Botschaft 1St eiın Aufrut ZUrTr Mäfßigung, da die
wiırtschafttlichen Dıinge ohnehın schon welse geregelt selen. Wır nehmen 6S aUus

Gründen heute keinem Arbeitsnehmer übel, das Vertrauen 1n dıie unternehmerische
Vorwegnahme gerechter Zustände verloren haben, un: wıssen, da{fß eın Weg
der rationalen Analyse der wirtschattlichen Verhältnisse vorbeiftührt.

Ethische Theorien ZUT rage der Löhne

Ethische Theorıen tiun sıch 1in der Regel schwer mı1t wirtschaftlichen Sachverhalten,
sotern eın tieter Graben zwischen der Eigenlogik der Okonomie un!: den humanen
Werten der Ethik ANSCHOMUINCHN wiırd Dabe!] wırd aber übersehen, da{fß die Diskurse
VO FEthik un: Wıirtschaft viele Verbindungslinıen haben „ Werte“ als zentrale Ka-
tegorıe der Ethik sınd auch 1mM wirtschaftlichen Denken behe1imatet. Als me{(bare
Gröfßfßen könnten S1e miıteinander verglichen und 1in eın Abwägungsverhältnıs C
bracht werden. Genau dagegen hat sıch die Ethik ımmer yesträubt, WE Ss1e die
dem eventuell mMI1t Preisangaben bezifferbaren Wert die absolute Kategorıe der
„Würde“ gegenübergestellt hat Zieht sıch die Ethik jedoch Sanz aut Behauptungen
ber dıe 1n bestimmten Hinsichten unantastbare Wuürde zurück, hat S1e auf dem (GS6=
bıet der nüchternen Vergleiche nıcht mehr viel 1ıne solche Kapıtulation
VOTL dem Berechnen un: Aushandeln VO Beurteilungskriterien tür 1nNe humane
Wıirtschaft ware aber bedauerlich, weıl die FEthik dann darauf verzichtete, mehr
se1n als eıne Nnstanz der tejerlichen Beschwörung VO Absıichten und Zielen, dıe 1n
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der rauhen Wirklichkeit doch ımmer NUr verhöhnt wüurden. Miıt der Semantik VOIN

„Preıis“, A NWert“ und „Würde“ 1st also verantwortungsvoll umzugehen, kontra-
produktive Polemiken vermeıden.

Be1l SCHAUCICIL Hınsehen wiırd deutlıch, da{fß wirtschafttliche Betrachtungsweisen
ethischen Anlıegen manchmal durchaus entgegenkommen. Nehmen WIFr als Beispiel
dıe eintache Annahme, Löhne selen nıchts anderes als Preise für geleistete Arbeıt
un: somıt den Preisregulierungen des Marktes überlassen. Die damıt unterstellte
Analogıe VO  - Arbeitsmarkt und Warenmarkt 1St aber leicht kritisıeren. Die ZUr
Verfügung gestellte Arbeitskraft 1sSt namlıch gerade nıcht 1nNe€e Ware, deren Wert sıch
ach Tauschprinzıpien eindeutig ermuitteln ließe 7Zwischen geleisteter Arbeiıt und
ausgezahltem Lohn besteht nıemals eın mathematisch exakt ermittelbarer /usam-
menhang, weıl 1n die Löhne ımmer auch andere Aspekte eintließen: Ausbildungs-
VOI'&USSC'CZUI'IgCH‚ Alter, ındıvıiduell ausgehandelte Bedingungen, tarıtliche Vereıin-
barungen. Nıcht zuletzt steht jede individuelle Arbeıitsleistung 1im Kontext
arbeitsteiliger Abläutfe und hängt sOmıt VO Teamgeıst der unmıittelbaren Kollegen
und des Unternehmens ab uch diese wechselseıtigen Beeinflussungen
und Abhängigkeiten lassen sıch schwer 1in objektiven EntlohnungsmafSstäben
ausdrücken.

De tacto sınd Löhne also ımmer schon den reinen Wettbewerbsmechanısmen ent-

Z oroßen Verdrufßß n  jener, dıe VO Markt alle Auskünfte erwarten, die
1MmM Streıit der Meinungsbildung notgedrungen kontrovers leiben. De facto

haben WITr uns daran vewoOhnt, AaUsS den Tatsachen e1lnes eingeschränkten Wettbe-
werbs un elines Omestiz1ıerten Marktgeschehens tolgern, da{fß WIr eiınen
Anspruch darauf haben, VOTL der Dynamik VO marktgerechten Preıis- und Lohn-
schwankungen geschützt se1IN. DDem entspricht 1ın prosperierenden Gesellschaf-
ten hinsichtlich des Gerechtigkeitsempfindens 1n Sachen Lohn eıne Mentalıtät, die
sıch besten als „Besitzstandsgerechtigkeit“ “ charakterisıeren ASt. Löhne mMUS-
SCI1 steıgen 1n Anpassung steigende Lebenshaltungskosten, 1aber auch als Aner-
kennung eınes erreichten beruflichen und gyesellschaftlıchen Status, dessen Verlust
oder Minderung als Kränkung un!: als exıistentielle Bedrohung empfunden wırd>.

Diese Überlegungen zeıgen, dafß CS mıt Löhnen 1ne besondere Bewandtnıis hat,
die sıch nıcht auf eın lupenreines Marktgeschehen reduzleren Afßt Auf der anderen
Seıite 1St klar, da eıne trotzıge Haltung der Besitzstandswahrung jeden Preıs
auch eın Ma{iistabhb eıner yerechten Gesellschaft se1ın annn Es entspricht durchaus
UNSCTEGIN Intu:tionen VO  e Gerechtigkeit, dafß Leistung sıch lohnen soll, auch WECI111 S1Ee
nıcht als eINZISES Kriıterium der Entlohnung gee1gnet 1STt Obwohl WITr nıcht 1ın eıner
ständisch geordneten Gesellschaft leben, 1n der dıe ökonomischen Chancen weıtge-
hend durch die Geburt 1n Zanz bestimmte Verhältnisse vorbestimmt 11; tirauen

WIr AUS Gründen nıcht der optimıstıschen Parole, 1ın jeder Hınsıcht uUNsSsSeTCS

eigenen Glückes Schmied se1n und SOMIt für wirtschaftliche Erfolge un! MifS-
erfolge gleichermaßen Verantwortung tıragen mussen. Dıi1e meısten VO  } uns WiGTI=
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den eın Leben lang 1n abhängigen Beschäftigungsverhältnissen arbeiten und somıt
auf dıe Vorteıle eıner möglichst taıren Lohngestaltung angewlesen se1n. Die intelli-

Kombinatıon VO Leistungsgerechtigkeıit und bedarfsgerechten Umverte1-
lungen 1St eın Gütemerkmal soz1aler Marktwirtschaft und sollte nıcht leichtsinnıg
eiınem naıven Glauben dıe Allmacht des Marktes geopfert werden.

Im Gegensatz Friedrich August VO  — Hayek (1899-1992), der so7z1ale Gerech-
tıgkeıt als 1ne „Kategorie des nsınns“ ® betrachtete, aber auch 1mM Gegensatz
ar] Marx ul —1 883), der den gerechten Ausgleich 1ın einer kapıtalıstischen las-
sengesellschaftt für ılusorisch hıelt, o1bt ethische Ansätze eınes „mittleren
Weges”, der eıner dıtferenzierten Theorie un: Praxıs der Gerechtigkeıt testhält
Die Ende des Jahrhunderts aut den Weg gebrachte Katholische Soz1iallehre
repräsentiert eiınen solchen Ansatz, der sowohl der marxıstischen These VO den
unvermeıdlich ausbeuterischen Lohnarbeitsverhältnissen als auch der lıberalen
These VO der Selbstregulierung des Marktes wıderspricht. ach dem Verständnıis
der katholischen TIradıtion VO Soz1ialethik sınd Lohnverträge Mafsstäben der
Gerechtigkeıit auszurichten Dies zeichnete sıch bereıits 891 1n „Re  m novarum“
ab, dem Gründungsdokument dieser Soz1aldoktrin (Nr. 34)°, und verdichtete sıch
931 1n „Quadragesimo NNO 1n für die weıtere Debatte tolgenreichen Präzisie-

ZUT: Bemessung des Arbeitslohns (Nr. 70-75)?.
Demnach 1St das entscheidende Krıterium der Lebensbedart des Arbeiters und

seıner Famlıulie. Diese Bedürfnisgerechtigkeıit wiırd 1n Beziehung DESECLIZL AT Lebens-
tahıgkeit des Unternehmens und dem Gemeinwohl der Gesellschaft. Die für den
damalıgen Kontext ohl selbstverständliche Prämıisse des Famıilienlohns tragt die
Sıgnatur eıner Zeıt, 1n der die Berufstätigkeıit des Mannes, dıie Hausfrauenehe und
die oröfßere Kınderzahl Standard Obwohl WIr das nıcht als Norm auf die
Gegenwart übertragen können, zeıgt sıch dieser Konstellatıon die Komplexität
VO Lohnbemessungskriterıien, dıe, sotfern S1e VO der tamılıiren Sıtuation entkop-
pelt werden, auf ausgleichende Mechanısmen angewı1esen sınd Die Lohngestaltung
ımplızıert also weıltaus mehr als dıe Vergutung eiıner ındividuellen Arbeıitsleistung
und trıtt 1n eın Wechselverhältnıs Hankıierenden Ma{fißnahmen der Famıilien- un:
Steuerpolitik.

Man hat der Katholischen Soziallehre oft vorgeworten, mMIt ihrer naturrechtlich
gepragten Weltsicht eın statisches Gerechtigkeitsverständnis VertketieCNH,; das mıiı1t
der Dynamık betriebswirtschaftlicher Rationalıtät un der Komplexıtät moderner
Volkswirtschaften oder Al globalısıerter Märkte nıchts LUn habe Rıchtig 1st, da{fß
diese soz1alethische Iradıtiıon gerade 1in Fragen des Lohns den heutigen Be-
dingungen höchst aktuellen Anspruch geltend macht, ZUTr Zähmung elines unbändi-
SCH Kapiıtalismus beizutragen. Dıies spiegelt sıch nıcht mıinder 1n dem ebenfalls —

strıttenen Lehrstück VO „gerechten Preıs“, das 1n Fragen des taıren Handels auch
eıne internationale Dimension hat Dıie Evangelische Soz1ialethik 1St 1n Fragen der
Lohn- un Preistheorie mı1t normatıven Forderungen viel vorsichtiger gCWE-
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sen 19 Dabe1 1St die Problematık der Lohngerechtigkeıit 1aber keineswegs eıne kon-
tessionelle Spezıalıtät päpstlicher Enzyklıken. Di1e Forderung ach eiınem yerechten
Lohn hat auch FEıngang 1in die Allgemeıne Erklärung der Menschenrechte (1948) e
tunden, 1in deren Artikel 23 lesen 1St.

„1.Jeder Mensch hat das Recht auf Arbeit, autf freıe Berufswahl, auf ANSCHNESSCILIC und befrie-
dıigende Arbeitsbedingungen SOWI1E 3.U‚f Schutz Arbeıitslosigkeıt. Alle Menschen haben
ohne jede unterschiedliche Behandlung das Recht auf gleichen Lohn für oleiche Arbeit. Jeder
Mensch, der arbeıtet, hat das Recht aut ANSCMICSSCHLC und befriedigende Entlohnung, die ıhm
und seıner Famiulıie 1ne der menschlichen Wüuürde entsprechende Fxıstenz sichert und dıe, WEINN

nöt1g, durch andere so7z1ale Schutzmaf$nahmen 7 erganzen siınd. Jedermann hat das Recht,
c 11ZU Schutze seiıner Interessen Berufsvereinigungen bıilden und solchen beizutreten.

Solche soz1alrechtlichen Eckpfteiler sınd 1in weıteren Dokumenten tortentwickelt
worden un gehören Z normatıven Selbstverständnıis der Europäischen Union,
auch WE deren soz1ıale Komponenten och wenıger ausgepragt sind, als 1€eSs
wünschen ware. Freilich stoßen WIr Ter auch auf dıe Grenzen einıger Postulate W1€
des „Rechts auf Arbeıit“, das moralısch plausıbel SE aber rechtlich nıcht eingeklagt
werden annn Um wichtiger ST die Verständigung ber die so7z71alen Grundrechte
1n eıner Solidargemeinschaft, dıe Massenarbeitslosigkeit als Skandal empfinden
mMuUu: un! sıch nıcht mMI1t der Erklärung zufrieden geben kann, der Staat schaffte keıine
Arbeıitsplätze; dafür se1 alleın dıe Wırtschaft zuständıg. Dabe!] kommt CS doch EeNL-

scheidend darauf d  9 für die unternehmerische Tätigkeit eınen Rahmen schaffen,
der klare Verbindlichkeiten un Siıcherheiten für alle Beteiligten beinhaltet.

Dıie Suche ach soz1aler Gerechtigkeit hat also durchaus auch 1ın der Lohngestal-
tung ıhren Platz, auch WE dieses Thema 1n der LIGHGLEN interdiszıplinären Gerech-
tigkeitsforschung bıslang keinen herausragenden Stellenwert hatte. Immerhin kommt

aber skizzenhaft 1ın den Schlüsseltexten der wichtigsten Referenztheorien Z Spra-
che, etwa be1 John Raw/ls und 1n Michael Walzers „Sphären der Gerechtigkeıit“ L
S1e bringen ZzUu Ausdruck, da{fß CS sıch be1 den Löhnen eiınen spezıiellen un! kom-
plızıerten Anwendungstall VO Verteilungsregeln handelt, dıe sıch angesichts-
TT Ungleichheiten bewähren mussen un! allgemeıne Gerechtigkeitsprinzıpien
SCH der Unvollkommenheiten des Marktes SanNz empfindlich autf die Probe stellen 14.

Die heutige S1ıtuation

Die heutige Problematik der Lohngerechtigkeıit 1St eingebettet 1ın eıne grundlegende
Iranstormatıiıon der Arbeitsgesellschatt, deren Fundamente sıch 1ın /Zeıiten des WIrt-
schaftlichen Wachstums vertestigt hatten und 1U 1NSs Wanken geraten - SO o1bt C555

tiefe Rısse 1n den bisherigen Plausibilitäten elınes ewährten Tarıfvertragssystems,
das immer mehr durch einzelbetriebliche Regelungen erSsSetzZt wiırd. Teilweise W CI-
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den Tarıtbrüche VO  e den Arbeitnehmern gebilligt, den drohenden Ar-
beıtsplatzverlust 1bzuwenden. Es versteht sıch VO selbst, da diese Rah-
menbedingungen für die Gewerkschaften alles andere als komtortabel sınd. nde-
rerseıts sınd S1Ce be] verschärtten Wettbewerbsstrukturen 1in ıhrer Raolle als
Interessenvertreter und beauftragte Partner 1mM Aushandeln taırer Arbeıtsbedingun-
gCn un! Löhne stärker gefordert als Je

Holger Lengteld hat den „Strukturwandel VO Gleichheits- un Leistungsprin-
Z1p hın ZMarktprinzip“ als Kern des Problems tormulıiert. ach dem Gleich-
heitsprinzıp 1st oleicher Lohn für gleiche Tätıgkeiten yarantıeren: ınnerhalb e1-
1165 Unternehmens und be1 vergleichbaren Tätigkeiten iın anderen Betrieben der
Branche. ach dem Leistungsprinzıp kommt die Komponente hınzu, dafßß für den
individuellen Aufwand 1ne ANSCINCSSCIIC Entschädigung zahlen ISt, da{fß auf
der Grundlage e1ines gemeınsamen Basıstarıts Schwankungen möglıch sınd Miıt
dem Marktprinzıp werden 11U11 außerdem ertragsabhängıge Kriıterien geltend D
macht, die 1MmM Sınn eıner Mitarbeıiterbeteiligung wirtschaftlichen Erfolg des (n
ternehmens auch begrüßenswert se1ın dürtten. Dennoch wırd dieser NCUC Ma{ißstab
der Lohnberechnung als zwıespaltıg empfunden:

„Dafß die Beschäftigten 1ın hohem Ma{iß für das Marktprinzıp plädieren, 1st relatıv unwahr-
scheinlich, weıl ıhnen ein deutlich Öheres Einkommensrisiko autbürdet. Insotern 1st
CrWarten, da S1e AN den etablierten Normen der Leistungsgerechtigkeıit und des tarıftliıchen
Gleichheitsprinz1ıps testhalten.“ 1/

Lengteld belegt diese These mMI1t Ergebnissen AaUus empirischen Studien aus der
westdeutschen Metallindustrie VO  e 1999 die durch GUGCLC Untersuchungen aUus den
Jahren 2001 bıs 20063 bestätigt werden. Sıgnifikant sınd tolgende Tendenzen: <10 Pro-
ZeHtT der Befragten begrüßen hohe Prämien für leistungsfähıge Beschäftigte als faıre
und motivierende Impulse. Nur 4.() Prozent tinden gerecht, WE der eigene
Lohn ausschliefßlich VO der Tarıtgruppenzugehörigkeıt abhängt; 60 Prozent finden
das hingegen ungerecht und akzeptieren die Heranzıehung weıterer Krıterıen;: 90
Prozent wollen Unternehmensertolg beteiligt Werden. W Ee1 Drittel lehnen aber
Lohnverzicht be]l Unternehmensverlusten ab

Aufßerdem lassen sıch Aussagen darüber machen, da{ß be] prinzıpieller Skepsıi1s gC-
genüber dem Marktprinzıp dessen Akzeptanz zunımmt, WEENN die Arbeitnehmer
Vertrauen 1n die Gemeinwohlorientierung der Unternehmenstführung haben und
das Management als tLransparent un kompetent empfinden. Ferner steigert das Ver-
tirauen 1n eıne starke Posıtion des Betriebsrats die Bereıitschaft, die Koppelung der
Löhne die Unternehmenserfolge un! Unternehmensmifßerfolge 1ın Erwäagung
zıehen, sotfern CS zuverlässıge Kontrollinstanzen o1bt un: dıe Vorteıile un: Lasten
faır verteılt werden.

Die 1n diesen Urteilen S: Ausdruck gebrachten Verhandlungsspielräume sple-
eln sıch auch 1n Untersuchungen ZUuU Gerechtigkeitsempfinden be] Entlassungen
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und Lohnkürzungen. Demnach sınd die Wahrnehmungen VO Ungerechtigkeıt und
die Bereitschaft Protestaktionen davon abhängig, ob der Eindruck vorherrscht,
da{fß 1m Vorteld VO als „unvermeidbar“ hıingestellten Unternehmensentscheidungen

Lasten der Arbeitnehmer alle 1L1UT denkbaren Alternativen Eınbeziehung
der Beteiligten ernsthaft ın Erwägung SCZORCH wurden. Unter solchen Vorausset-
ZUNSCH werden Lohnkürzungen bezeichnenderweise als ungerechter empfunden als
Entlassungen.

Dıie wenıgen Hınweise auf die gegenwartıgen Umstrukturierungen und die An-
zeichen e1ınes Mentalıtätswandels lassen erahnen, W1€e orofß 1m schlimmsten Fall
ohl der Motivationsverlust der Beschäftigten als auch die Legitimationskrise der
Gewerkschaften se1n Ahnbal Lengfteld schliefßt seıne Darstellung dennoch mMI1t eınem
optimistischen Ausblick:

„Sınd die Betriebsräte stark un: bemuht sıch das Management Oftenheit un: Ver-
LTauCcnN, können sıch Ungerechtigkeitsbewertungen und damıt verbundene Legıitimitäts-
verluste 1ın renzen halten.“ 18

Diese Eınschätzung charakterisiert sehr treffend die soz1alwissenschaftliche il-
ZangsweIlSse, die sıch auf die Auseinandersetzung mI1t den empiırisch meßbaren Wert-
haltungen konzentrieren AanNır Die rage ach der Überzeugungskraft der eth1-
schen Argumente 1st damıt allerdings och nıcht beantwortet. Die jeweıligen
ethischen Hıntergründe sınd aber wichtig, WE erklärt werden soll, mMI1t welchen
Überzeugungen und Strategıen die Verhandlungspartner vorhandene Spielraume
NULZEN und welche Kompromıisse ıhnen als tragbar erscheinen.

Perspektiven
Als vorläufiges Fazıt Aflßst sıch testhalten, dafß 1I1SGLE Idealvorstellungen hinsichtlich
gerechter Löhne eiıne starke Verankerung 1n der Bedürtnis- un Besitzstandsge-
rechtigkeit haben Unter dem ökonomischen Flexıbilısıerungsdruck 1sSt eıne solche
Rückzugsposıtion aber aum als einzıger Orientierungsrahmen halten, da{fß
eln Weg daran vorbeıführt, u1ls mıt den Leistungs- un: Marktkriterien konstruk-
t1V befassen. Vor dıe Alternative gestellt, sıch Sanz eıner radikalen Kapıitalismus-
krıitik wıdmen oder aber Wege eıner dynamıscheren Gerechtigkeitstheorie C1-

proben, die dabei hılfreich se1ın kann, den Kapıtalısmus „umzubiegen“ 7, 1St der
zweıten Optıion der Vorzug veben, WECI1N darum geht, 1ın den aktuellen Inter-
essenkontlikten Orıentierungsangebote machen un!: aut die Entwick-
lungen sowohl 1mM Nıedriglohnbereich als auch be] den Spitzengehältern reagl1e-
K So könnte beispielsweıse durchaus überlegenswert se1N, die Aasante

Profitentwicklung 1ın manchen Unternehmen be] gleichzeitigem Absınken VO

Lohnniveau un!: Kaufkraft be] den Beschäfttigten orundsätzlıch überprüfen.
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Im Sınn der Leistungsgerechtigkeıit ware fragen, eın unternehmerisches
Handeln elohnt werden soll; das massenhatt Arbeıtsplätze gefahrdet. Werden
nıcht sinnvollere Anreıze geschaffen, talls mI1t der konsequenten Kürzung VO Ma-
nagergehältern verechnet werden müßte, sobald dıe Absıcherung der Beschäftigten
1im Namen der besseren Gesamtbilanz des Unternehmens veopfert wiırd? Derartige
Gedankenexperimente zwıngen Z Überprüfung der Kohärenz VO  e iıdeologisch
festgefahrenen Standpunkten. Dabe] o1bt keinen Grund, JTopmanager VO der
rage ach Lransparenten Kriterien für den unternehmerischen und gesamtgesell-
schaftlichen Nutzen ihrer Tätigkeıt auszunehmen.

In diesem Zusammenhang leiben die Arbeiten Oswald VO Nell-Breunings 5 ]
unschätzbarem Wert, weıl sıch jer eine grundlegende Kapıtaliısmusanalyse
mMI1t praxısnahen Lösungsvorschlägen verbindet?®. Seine Herangehensweıise 1St

für die Wırtschafts- un! Soz1ialethik wegweısend, weıl S1E 1ın Fragen der Lohnge-
rechtigkeıit die EXTKEIN ungleiche Verteilung des Reichtums nıemals AaUS dem Blick
verliert un: das damıt verbundene Machtgeftälle Z Anlaf nımmt, den legıtımen
Interessen der Arbeitnehmer organısıerten Ausdruck verleihen. Wenn 6S keinen
absoluten Berechnungsmadfsstab für gerechte Löhne o1bt, kommt alles darauf A die
Verhandlungsbasıs für eınen faıren Interessenausgleich möglichst demokratisch
gyestalten. Es 1ST deshalb auch eine rage der Unternehmenskultur, die Wertschät-
ZUNS menschlicher Arbeit 1n eiınem Mitspracherecht aller Beteiligten konkreti-
s1eren. Nell-Breuning konnte treıilich och nıcht sehen, da{fß die VO ıhm Nnier-

stutzten Mitwirkungsrechte inzwischen durch Verunsicherungen bedroht sınd, die
sıch teilweise als Entsoliıdarıisierung der Beschäftigten auswirken. Dieses Solida-
ritätsdetfizit zeıgt sıch 1m Umgang MmMI1t den (aus welchen Gründen auch ımmer) —

nıger leistungsfähıgen Mıtarbeıtern, deren Absıcherung 7A16 Disposıtion steht,
WEeNnNn allein Leistungskriterien gelten sollen. Aus der Solidaritätsperspektive PIO:
blematıisch 1St terner die wachsende Bereitschatt, VO tarıflıchen Standards abzu-
weıchen und 1mM Interesse des Arbeıtsplatzerhalts 1ın die gefahrliche Spirale des
Lohndumpings einzutreten.

Der Versuch eıner konstruktiven Implementierung VO  e yerechteren Strukturen
Alt sıch nıcht VO  a eiınem neutralen Beobachterstandpunkt aUus denken, sondern
steht mıtten 1ın den Spannungen zwıschen betrieblichen Notwendigkeıten und der
langfristigeren Arbeit Rahmen wiırtschaftlicher Verantwortung. Fragen der fa1-
LE Steuerpolitik un der soz1alstaatlıchen Umverteilungsmafßsnahmen sınd deshalb
auch für das 'Thema der Lohngerechtigkeıt relevant, zumal Ja die Abgaben WAÄQ) den
Arbeitslöhnen eıne wesentliche Quelle der Fiınanzıerung VO Gemeinschaftsaufga-
ben darstellen.

In diesen Zusammenhang gehört die Forderung nach gesetzlich verankerten Mın-
destlöhnen, die 1n Deutschland heftigen parteıpolitischen Streıit ausgelöst hat,
während solche Regelungen ın vielen Ländern schon se1lmt Jahrzehnten gängıge Pra-
X1S sınd Das Grundanlıegen 1St denkbar eintach: Es annn nıcht akzeptabel se1N, da{fß
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die Zahl der oft sehr hart arbeitenden un: dennoch 1n Armut ebenden Menschen
(working poor ständıg wächst. Selbst 1n Tätigkeiten mMIıt geringem Qualifikatıi-
onsgrad sollte sıch Arbeıt insotern lohnen, als S1e der soz1ı1alen Absicherung dient
und nıcht durch soz1alstaatlıche Zusatzleistungen erganzt werden mu Der Staat
hat also eın Sahz eigennützıges Interesse daran, da{ß Lohnarbeitsverhältnisse die Ö1-
cherung des Exıiıstenzminimums abdecken können. Dagegen wırd als Argument
vorgebracht, da{ß hohe Mındestlöhne jene Arbeıitsplätze gefährden,
deren Erhalt doch gerade gekaämpft wiırd, WenNnn namlıch die Verlagerung VO  e Pro-
duktion un Investitionen 1Ns Ausland dıe profitablere Alternative ISTt. Hıer ze1gt
sıch, da{fß jede Lohnfestlegung die soz10-kulturellen Krıterien des jeweıligen
Kontextes gebunden 1St und der internationale Vergleich nıcht ZATK Rechtfertigung
eıner Nıvellierung ach mıßbraucht werden darf Abhängig VO  S den konkre-
Fen Umständen wırd prüfen se1N, ob Kombilohnmodelle (also staatliıche Lohn-
subventionen) den hoch angesetzien Mindestlöhnen vorzuzıehen sınd, sotfern
letztere eher Arbeıitsplätze 1m Nıedriglohnbereich ZU Verschwinden bringen.
Prinzıipiell 1St aber AUS den Erfahrungen 1m internatiıonalen Vergleich auf posıtıve
Etfekte 46} Mındestlohnregelungen verweısen, da diese den prekären Lebenssi-
tuatiıonen 1mM Nıedriglohnsektor vorbeugen helten.

Miıt dem Kombilohnmodell WAar bereıts die Koppelung VO mınımaler Lohner-
werbsarbeit mi1t soz1ıualstaatlıch geregeltem Zusatzeinkommen angesprochen. Die
schwierige Verzahnung VO Arbeitsmarkt und soz1alen Sıcherungssystemen WTr 1ın
etzter eıt ımmer häufiger der Anlaß für radıkale Reformvorschläge, die auft eine
Entkoppelung VO Arbeit un Einkommen zıielen un: die Idee eınes yarantıerten
Grundeinkommens 1Ns Gespräch gebracht haben21. Di1e Diskussion eines solchen
Projekts würde den thematischen Rahmen des vorliegenden Beıtrags
ber CS 1STt klar, dafß damıt auch das Nachdenken ber Löhne Danz GCU«C Dımens1o0-
NEeN bekäme, die unmıttelbar mı1t den ethischen Krıterien VO Verteilungs- und Be-
teiliıgungsgerechtigkeit verbunden waren. Hıer ze1gt sıch einmal mehr, da die Ab-
wesenheıt absoluter Maf{fistäbe für eıne taıre Einkommensbemessung u11ls nıcht
davon dıspensıert, 1ın Verhandlungen ach jeweıls gerechteren Lösungen suchen
und Korrekturen überkommenen Praktiken bereit se1In.

Be1l all dem wırd VO Belang se1n, eınen elementaren „Sınn tür Ungerechtig-
keıit“ 22 nıcht betäuben lassen, WECI1N ‚soz1ale Gerechtigkeit“ eın Markenzeıichen
des europäıischen Modells einer demokratiefreundlichen Gesellschaft und Wırt-
schaft leiben soll Dieses Modell zeichnet sıch dadurch AaUsS, das Gewıinninteresse
der Aktionäre (shareholder) mıi1t den Anspruchsrechten aller „stakeholder“, also der
Gesamtheit der Akteure 1m Wırtschaftsproze(ß, kontrontieren. Das 1St schon auf
natiıonaler Ebene nıcht leicht un:! erreıicht 1m internationalen Vergleich auch 1m bın-
neneuropäaıischen Wohlstandsgeftälle einen Komplexıitätsgrad.

Die christliche Soz1ialethik 1St 1n die Pflicht S  INMCN, ıhr Erbe mIıt unbequemen
Fragen und soz1alem Ertindungsreichtum weıter Lragen und sıch den Debat-
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ten die Umgestaltung der Arbeıitsgesellschaft beteiligen. Insotern 1St eiıne
selbstkritische Verständigung ber den Dreh® und Angelpunkt der Soz1ialethik“
eıne dringende Aufgabe, da sıch der schwierigen ater1e der Lohngerechtigkeıit
eindrücklich ze1gt, welches Leitbild einer gerechteren Wıirtschaft und Gesellschaft
angestrebt WITF: d un welche Verteilungsregeln WIr Zzu Ausgleich der nıemals SaAllZ
aufzulösenden Ungleichheiten akzeptieren bereıit sind?>

ANM  GEN

Eıne Fassung dieses Textes diıente Junı 2008 1MmM International Irade Unıion House 1n Bruüs-
se| als Grundlage eines Refterats be1 der Konterenz „Gerechter Lohn und taıres Einkommen 1n Europa”
der Inıtiatıve „Dıialog zwıschen Gewerkschaften und Kırchen 1ın Europa”, VO der KAB
Deutschlands, dem Nell-Breuning-Haus, dem European Irade Unıion Instıtute tor Research, FEducation
and Health an Safety und dem Europäischen Zentrum ür Arbeiterfragen.

Texte Za katholischen Sozıallehre, he Bundesverband der Katholischen Arbeıtnehmer-Bewegung
Deutschlands (Kevelaer °1985) 607

Aus ökonomischer Sıcht sınd Arbeitsmärkte durch Intormationsdetizite charakterisiert. Folglich se]en
Arbeıitsverträge immer 99  Ur unvollkommene Verträge, 1n denen nıcht alle FEventualitäten exakt vertrag-
ıch geregelt sind Diese unvollkommenen Verträge bieten den Parteien die Chance, sıch opportunıstisch

verhalten un! OIl Geilist des Vertrages abzuweıchen. Faıres Verhalten der Vertragsparteien 1sSt 1n die-
SCr Situation VO zentraler Bedeutung.“ Vgl Rıbhegge, Art. Lohn, In: Lexikon der Wırtschaftsethik,
hg. Enderle (Freiburg 624
Vgl dieser Kategorie 1m Ontext welıterer Gerechtigkeitsbegriffe Kerber, Sozialethik (Stuttgart

Der Statusfrage auf der Seıite der Beschäftigten entspricht die Reputationsfrage aut der Seite der Arbeıt-
geber, die 1n der Lage sınd, ANSCIHNCSSCLIE Löhne anzubıieten und gegebenentalls durch eine überdurch-
schnittlich gyutLe Bezahlung besonders kompetente und motivıerte Mıtarbeıiter sıch binden. Die LC-

ouläre Entlohnung annn aufßerdem durch weıtere Vorteile erganzt werden. So spielen beispielsweise aut
dem belgischen Arbeitsmarkt neben dem tarıflich vereinbarten Lohn mıiıttlerweile die weıteren VO (n
ternehmen ermöglıchten Vergünstigungen (Fiırmenwagen, Einkaufsrabatte, $reie Kındergartenplätze USW.)
eıne wesentliche Raolle be1 der Kalkulatıon des monatlıch verfügbaren Eınkommens unı der Kautkraft.
Zit ach Homann Blome-Drees, Wirtschatts- Unternehmensethık (Göttingen
Vgl dıe pragnante Zusammenfassung 1n St Pfürtner Heıerle, Eıntührung 1ın die Katholische

Soz1iallehre (Darmstadt Z
Vgl Texte ZUT katholischen Soziallehre
Ebd 11521206
Vgl den VO Kaıser erstellten Text für das Schweizer Instıitut tür Sozialethik: Gerechter Preıs? Ma-

ter1alıen Erwagungen eiınem entwicklungspolitischen wırtschattsethischen Problem, hg H-
DPeter (Bern mMI1t eiıner Besprechung der Positionen 1n katholischer un: evangelıscher Soz1ialethik.
Vgl ZUT ethischen Problematik der Preistheorie AaUuUS philosophischer Sıcht auch Koslowski, Prinzıpien
der Ethischen Okonomie (Tübingen 26130607

Internationale Dokumente Z Menschenrechtsschutz, he. Ermacora (Stuttgart 1982) 25
12 Rawls, FEıne Theorie der Gerechtigkeit (Franktfurt v YY
13 Walzer, Sphären der Gerechtigkeit. Eın Plädoyer für Pluralität Gleichheit (Franktfurt
FAz
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14 Eıne anregende Inszenierung der rekonstruierbaren sozialphilosophischen Posıtionen tindet INan 1n
Dialogtorm be1 Pfannkuche, Wer verdient schon, W as verdient? (Stuttgart 12567
15 Lengfeld, Lohngerechtigkeıt 1m Wandel der Arbeıitsgesellschaft, 1“ Aus Polıtık und Zeıtgeschichte
5/2007, E
16 Ebd 15
1/ Ebd
18 Ebd 154
19 Vgl das Lesebuch mi1t Tlexten VO VO Nell-Breuning, Den Kapıtalısmus umbiegen. Schriften
Kırche, Wırtschaftt Gesellschaft (Düsseldort
20 Hengsbach, Kapıtalısmus kritisch betrachtet Oswald VO Nell-Breuning wıeder gelesen, 1: Mı-
SCTC Rettung. Beiträge Theologıe, Politik Kultur (ES Nıkolaus Klein 5]. ] uzern 2697-288;
vgl spezıell ZU Thema auch VO Nell-Breuning, Kapıtalismus gerechter Lohn (Freiburg

Vgl dıe Homepage des 1n Louvaın-la-Neuve koordinierten ABasıc Income FEarth etwork“ (BIEN)
WWW.basıcıncome.org
22 Vgl 1nn tür Ungerechtigkeit. Ethische Argumentatıonen 1m ylobalen Kontext, he Kaplow
Lienkamp (Baden-Baden
23 Es 1St eiıne Frage der Glaubwürdigkeit, WE die Kirchen die Lohngerechtigkeit hinsıchtlich ıhres e1-

unternehmerischen Handelns als wichtige Arbeıitgeber thematiısıeren. In diesem 1Inn befindet sıch
der 1nweIls aut gerechte Löhne 1mM (GGemeinsamen Sozialwort VO 1997 1m Schlufßabschnitt ber die Ver-
antwOortun 1n Dıakonie un! arıtas Nr. 245) Vgl Für eıne Zukunft 1ın Solidarıität Gerechtigkeit, he

Heimbach-Steins Lienkamp (München 244
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